
GVOden Eigenschaften des Auftragsverarbeiters Rechnung getragen,als die darin aufgezähl-

ten zu verzeichnenden und somit mitzuteilenden Informationen auf ihn zugeschnitten sind

(insb die Informationen über den auftraggebenden Verantwortlichen).

7.7.3 Meldemodalitäten

Art 18 Abs 1 DS-RLlegt fest, dass die Meldung an die Kontrollstelle erfolgen muss,

bevor eine gänzlich oder teilweise automatisierte Datenverarbeitung erfolgt. Damit wird dem

Verantwortlichen aufgetragen, bereits vorab einer informativen Verpflichtung nachzukom-

men.

t9 ist das Verzeichnisschriftlich zu führen, was auch „in einemWie bereits oben erwáhn

elektronischen Format* geschehen kann (Art 30 Abs 4 DS-GVO). Die Begriffe ,schriftlich*

und ,elektronisches Format* werden in der DS-GVOnichtdefiniert, sind aber im Einklang

mit dem Unionsrecht auszulegen.!9^^ Wesentlich ist allerdings, dass das Verzeichnis eine phy-

sische Form annehmen muss, um der Aufsichtsbehörde „zur Verfügung gestellt“, also wohl

an sie übersendet werden zu kônnen.!°*°

Die mit der Konsultationspflicht in Zusammenhang stehende Meldung des Verantwortli-

chen an die Aufsichtsbehôrde muss ebenfalls vor der Datenverarbeitung erfolgen (Art 36

Abs 1 DS-GVO).!*° Obwohl formfrei, wird das Gesuchin der Praxis in aller Regelschriftlich

oder zumindestin elektronischer Form zustellen sein. Dies ist insb für die Aufsichtsbehórde

im Hinblick auf eine bessere Verarbeitung des Gesuchs zweckdienlich.

Gem Art 15 Abs 4 DSG hatdie für die Datenverarbeitung verantwortliche Person bzw

Behórde die Datensammlung anzumelden, bevor sie eróffnet wird. ME ist der Begriff der

Eróffnung der Datensammlung so zu interpretieren, dass in erster Linie der erste

 

1043 S die Ausführungen in Kapitel 7.7.1.
10944 Vg] Selk in Knyrim, Datenschutz-Grundverordnung, 187.
1945 Vg] Selk in Knyrim, Datenschutz-Grundverordnung, 187.
10% Wesentlich ist hierbei, dass die Konsultation vor der Verarbeitungstátigkeit zumindestinitiiert sein muss;
vgl hierzu Feiler/Forgó, EU-DSGVO,Art 36, Rz 2.

191


